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1. Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtvertretung nimmt den in der Vorlage dargestellten aktuellen Sachstand der Frak-
tionsanträge zur Kenntnis. 
 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Stadtvertretung hat am 26.02.2013 beschlossen, in jeder 1. Ratssitzung eines Quartals 
turnusmäßig den Tagesordnungspunkt "Fraktionsanträge - Information über den aktuellen 
Sachstand" zu behandeln. Anträge, die ab diesem Zeitpunkt gestellt werden, sollen bis zum 
Abschluss erläutert werden. 
 
Zuletzt wurde mit Vorlage X/202 vom 22.04.2021 über den Sachstand der Fraktionsanträge 
berichtet. Aktuell liegen 14 Fraktionsanträge vor. Der aktuelle Sachstand wurde in den 
Dezernaten und Fachämtern abgefragt und ist nachfolgend aufgeführt. 
 
Familienförderung durch Preisnachlässe beim Grundstückskauf 

Antrag der UWG-Ratsfraktion vom 23.06.2020 

und 
Einrichtung eines Kinderbonus für bauwillige Familien mit Kindern 

- Antrag der BFS-Ratsfraktion vom 23.04.2021 

 
Die Anträge wurden nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung der 
Stadtvertretung am 11.05.2021 zusammengefasst und gemeinsam beraten. Mit Zustimmung 
der UWG-Fraktion wurde über den umfassenderen Antrag der BFS-Ratsfraktion abgestimmt. 
Die Stadtvertretung hat den Antrag der BFS-Ratsfraktion, einen Kinderbonus für bauwillige 
Familien mit Kindern in Höhe von 3.000 € je Kind und maximal 9.000 € je Familie als 
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einmaligen Zuschuss für die eigen genutzte Immobilie zu erlassen, mehrheitlich abgelehnt. 
Damit sind die Fraktionsanträge erledigt. 
 
 
Antrag zur Erweiterung der Ladesäulen-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Antrag der B'90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 15.09.2020 

 
Der Vorgang ist weiterhin aktiv in Bearbeitung. Die Anbindung an das Versorgungsnetz für 
verschiedene Standorte ist weitgehend überprüft. Die Abfrage zu bereits vorhandener 
Ladeinfrastruktur bei den Mitgliedsbetrieben von Schmallenberg Unternehmen Zukunft sowie 
Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH ist in Bearbeitung. 
 
 
Kennzeichnung denkmalgeschützter Gebäude im Stadtgebiet 

Antrag der UWG-Ratsfraktion vom 05.01.2021 

 
Der Antrag steht mit Vorlage X/242 zur Tagesordnung der Sitzungen von Haupt- und 
Finanzausschuss am 24.06.2021 und Stadtvertretung am 01.07.2021. 
 
 
Resolution des Rates der Stadt Schmallenberg "Keine Novellierung des Landes-

wassergesetzes" 

Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 20.01.2021 

 
Der Antrag stand zur Tagesordnung der Sitzung des Technischen Ausschusses am 
05.05.2021. Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde der Tagesordnungspunkt aufgrund des 
bereits verabschiedeten Landeswassergesetzes von der Tagesordnung abgesetzt. Der An-
trag ist damit erledigt. 
 
 
Beitritt der Stadt Schmallenberg zur Organisation "Seebrücke" 

Antrag der Ratsfraktion Die PARTEI, eingegangen am 09.03.2021 

 
Der Antrag steht mit Vorlage X/230 zur Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Bil-
dung, Sport, Soziales und Kultur am 17.06.2021. 
 
 
Mieterlass bei stadteigenen gastronomisch genutzten Flächen im Außenbereich für 

Gastronomiebetriebe 

Antrag der BFS-Ratsfraktion vom 12.03.2021 

 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 10.06.2021 einstimmig folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
Abweichend von dem üblichen Festsetzungsverfahren wird eine Sondernutzungsgebühr für 
das Jahr 2021 erst ab dem 01.06.2021 mit dem ersten des Monats erhoben, der auf die Öff-
nung der Außengastronomie durch den Gesetzgeber folgt. 
 
Damit ist der Fraktionsantrag erledigt. 
 
 
Überprüfung und Fortschreibung / Anpassung der Gestaltungssatzungen "Histori-

scher Stadtkern Schmallenberg" und "Historischer Ortskern Bad Fredeburg", der 

Mustergestaltungssatzung für schützenswerte Ortsbilder sowie der Ortsgestaltungs-

satzungen Grafschaft, Westfeld, Nordenau und Oberkirchen 

Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 15.03.2021 
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und 
Anpassung der Gestaltungssatzungen 

- Änderungsantrag der B'90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 26.04.2021 zum Antrag der 

CDU-Fraktion vom 15.03.2021 

 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 25.03.2021 bzw. 11.05.2021 beschlossen, den 
Antrag in die Fraktionen und die zuständige Ausschüsse zu verweisen und zu Verwaltung zu 
beauftragen, die Angelegenheit für das weitere Beratungsverfahren inhaltlich aufzuarbeiten. 
 
Die Änderung/Anpassung der Gestaltungssatzungen für den historischen Stadtkern 
Schmallenberg sowie den historischen Ortskern Bad Fredeburg sind als Tagesordnungs-
punkte für die Beratung in den anstehenden Sitzungen der Gestaltungsbeiräte Schmallenberg 
und Bad Fredeburg am 01.07.2021 vorgesehen. 
 
 
Querungshilfe an der Bahnhofstraße Schmallenberg-Kernstadt (B 236) 

Antrag der UWG-Ratsfraktion vom 18.03.2021 

 
Zur Beurteilung des Antrags ist eine Stellungnahme der Polizei (Führungsstelle Verkehr der 
Kreispolizeibehörde HSK) sowie von Straßen.NRW erforderlich. Die Stellungnahmen wurden 
vom Ordnungsamt bei den jeweiligen Stellen beantragt; eine Antwort steht noch aus. 
 
 
ÖPNV - Spätverbindungen zu den Bahnhöfen / Projekt LEADER 

Antrag der B'90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 07.04.2021 

 
Die Stadtvertretung hat am 11.05.2021 beschlossen, den Antrag in die Fraktionen und zur 
weiteren Bearbeitung an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen und die Verwaltung 
zu beauftragen, die Angelegenheit für das weitere Beratungsverfahren inhaltlich aufzu-
arbeiten. 
 
Mit Vorlage X/219 wird dem Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am 24.06.2021 und 
der Stadtvertretung für die Sitzung am 01.07.2021 ein Sachstandsbericht vorgelegt, insoweit 
wird auf die Vorlage verwiesen. 
 
 
Grundsatzentscheidung zur sukzessiven Umstellung des städtischen Fuhrparks auf 

alternative Antriebe zur Vermeidung von lokalen CO2-Emissionen 

- Antrag der B'90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 26.04.2021 

 
Die Stadtvertretung hat am 11.05.2021 beschlossen, den Antrag in die Fraktionen und zur 
weiteren Bearbeitung an den Energie- und Klimabeirat zu verweisen und der Energie- und 
Klimabeirat möge eine Empfehlung zum weiteren Verfahren geben. 
 
 
Grundsatzentscheidung zur Wärmeerzeugung bei Sanierung von Gebäuden der 

Stadt Schmallenberg 

- Antrag der B'90/Die Grünen-Ratsfraktion vom 26.04.2021 

 
Die Stadtvertretung hat am 11.05.2021 beschlossen, den Antrag in die Fraktionen und zur 
weiteren Bearbeitung an den Energie- und Klimabeirat zu verweisen und der Energie- und 
Klimabeirat möge eine Empfehlung zum weiteren Verfahren geben. 
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Durchführung einer Corona-Gutscheinaktion für die von den 

Schließungsverfügungen im Zusammenhang mit der Pandemie betroffenen 

Schmallenberger Betriebe 

Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 07.05.2021 

bzw. Re-Start-Kampagne als gemeinsamer Antrag mehrerer Fraktionen auf Initiative 

der CDU-Fraktion 

 
Der Antrag wurde in der Sitzung der Stadtvertretung zunächst am 11.05.2021 und dann am 
10.06.2021 beraten. 
 
Die Stadtvertretung hat am 10.06.2021 bei 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung mehrheitlich 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Die Stadtvertretung beschließt die der Vorlage X/224 als Anlage beigefügten Förderrichtlinien 
zur Unterstützung des Neustarts der im Corona-Lock-Down geschlossenen Betriebe sowie 
zur Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schmallenberg unter 
Berücksichtigung folgender Änderungen: 
 
- § 2 Abs. 2 des Richtlinienentwurfs erhält folgende Fassung: "Dienstleistungs- oder andere 

Betriebe, die zum Stichtag 30.04.2021 unter Auflagen ihre Geschäftstätigkeit nicht 
einstellen mussten, sind nicht teilnahmeberechtigt." 

- In § 1 Abs. 4 Satz 1 des Richtlinienentwurfs wird das Wort "begründeten" gestrichen. 
 
Zur Durchführung der Re-Start-Kampagne werden außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe 
von 290.000 € bereitgestellt. 
 
Damit ist der Antrag erledigt. 
 


